
 

 

 
Die Senatsverwaltung für Finanzen ist seit August 2011 
als familienbewusste Arbeitgeberin zertifiziert. 

 

 

Anlage 2 zum Rundschreiben SenFin IV Nr. 26/2016 
 
Senatsverwaltung für Finanzen 
 
 
 
       
 
Für folgende Berufsgruppen ist eine pauschale Ausna hme nach § 47 Abs. 2 
LHO gemäß Rundschreiben SenFin IV Nr. 26/2016 „Verf ahren zur Meldung und 
Besetzung freier Stellen“ vom 20. September 2016 zu lässig: 
 
Stand: 20.09.2016 
 
 
Arbeitsschutz  
Technischer Dienst in der Arbeitsschutzverwaltung 

 
Bauingenieurwesen  
Master / Bachelor / Diplomingenieure – Bauingenieurwesen aller Fachrichtungen 

 
Gesundheit und Soziales  
Ärzte / Ärztinnen 

Veterinäre / Veterinärinnen 

Zahnärzte / Zahnärztinnen 

Psychologen / Psychologinnen 

Sozialarbeiter / Sozialarbeiterinnen 

Arzthelfer / Arzthelferinnen / Medizinische Fachangestellte 

Krankenpfleger / Krankenschwestern 

Zahnarzthelfer / Zahnarzthelferinnen / Zahnmedizinische Fachangestellte 

Gesundheitsaufseher / Gesundheitsaufseherinnen 

 
Handwerk  
Schulhausmeister / Schulhausmeisterinnen / Schulhauswarte 

Sportplatz-/Hallenwarte 

Kfz-Handwerker / Kfz-Handwerkerinnen aller Fachrichtungen 

 
Rechtspflege  
Rechtspfleger / Rechtspflegerinnen 

Richter / Richterinnen 

Staatsanwälte / Staatsanwältinnen 

Amtsanwälte / Amtsanwältinnen 
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Schule/Erziehung  
Erzieher / Erzieherinnen 

Lehrer / Lehrerinnen 

Musikschullehrer / Musikschullehrerinnen 

 
Steuer  
Steuerverwaltungsdienst 

 
Nichttechnischer Verwaltungsdienst  
Beamte der B-Besoldung bzw. Tarifbeschäftigte mit außertariflicher Bezahlung  

 
Vollzugs - und Ordnungsdienst  
Feuerwehrvollzugsdienst 

Justizvollzugsdienst 

Polizeivollzugsdienst 

Tarifbeschäftigte im Allgemeinen Ordnungsdienst und in der Parkraumüberwachung 

 
 
 
 
 


